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 Veröffentlicht am 15.12.1987

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §77 Abs1;

GewO 1973 §77 Abs2 Z1;

VwGG §42 Abs5;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Au8assung, es sei unzulässig, im Rahmen eines Betriebsanlagengenehmigungsverfahrens Au<agen zu erteilen, die

schließlich eine Betriebsanlage scha8en, die nicht mehr genehmigungsp<ichtig wäre, wird der durch § 77 Abs 1 GewO

1973 gegebenen Rechtslage nicht gerecht. Hienach muß überhaupt oder bei Einhaltung der Au<agen zu erwarten sein,

daß ua eine Gefährdung iSd § 74 Abs 2 Z 1 GewO 1973 ausgeschlossen ist.

Schlagworte
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